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1. Einleitung

Österreich ist ein Land zahlreicher industrieller Welt-

marktführer. Aufgrund des meist kleinen Heimmark-

tes, verbunden mit der lnnovationskraft der Produkte
und Dienstleistungen haben viele österreichische lndus-
trieunternehmen ihre Auslandsaktivitäten in den tetz-

ten Jahren und Jahrzehnten deutlich ausgeweitet. Dies

führt insbesondere zu lmporten, Exporten und Direktin-

vestitionen im Nicht-Euro-Raum (etwa in Produktions-

anlagen). Mit dieser Transformation zu ,,GlobaI Players"

gehen zahlreiche Chancen und Risiken einher, insbeson-

dere die latente Abhängigkeit vom Fremdwährungsrisiko
(FX-Risiko/Foreign-Excha n ge-Risi ko).

Aufgrund der hohen Schwankungen der Wechsel-

kurse ist die Bedeutung des Währungsrisikomanage-

ments in lndustrieunternehmen traditionell hoch. Seit

Beginn der Corona-Krise Anfang 2020 haben sich die

rwst,lexisnexis.at
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Ha ndelsbi la nzrecht/l FRS/Rech nu ngsleg u ng

Zeitliche Ertragserfassung gem.lFRS 15 und
HGB am Beispiel ausgewählter vertraglicher
Schuldverhältnisse
Dipl.-Kfm. Dr. rer. pol. Peter Sossong, Speyer
Der Beitiag wendet die von den lFRS und dem HGB gemachten
Vorgaben für die zeitliche Ertragserfassung auf die Vertrags-
typen ,,Kauf-', ,,Werk] und ,,Werklieferungsvertrag" an, ver-
gleicht die sich zeigenden Ergebnisse und benennt die bilanz-
politische lmplikation.

KOR1403034

Nach ha ltigkeitsberichterstattu ng/Rech nungslegu ng

Lieferkettenüberwachung in der externen Bericht-
erstattung im Spannungsfeld von Legitimität und
Legalität
Prof. Dr. Stefan Müller, Hamburg / Prof. Dr. Peter C.

Lorson, Rostock / Nadine Otter, M.5c., Hamburg /
Prof. Dr. lnge Wulf, Clausthal-Zellerfeld / Peter Griez,

Dortmund / Manfred Piwinger, Wuppertal
Für Unternehmen hat sich das Verhältnis von Legalität und Legi-

timität in jüngster Vergangenheit drastisch verändert. 5o greift
die Politik auf nationaler und internationaler Ebene zunehmend
zu harten regulatorischen Maßnahmen. Auf diese Entwicklung
wird in dem Beitrag am Beispiel des Lieferkettensorgfaltspflicht-
engesetzes (LkSG) eingegangen. Dabei werden insb. die Berichts-
pflichten herausgearbeitet, die sich mit denen der Nichtfinan-
ziellen Erklärung teilweise überschneiden. Abschließend werden
die zwei von der EU-Kommission in diesem Kontext vorgelegten
Richtlinien-Entwürfe inhaltlich gekennzeichnet und gewürdigt.

KOR1405301

Nachha ltig keitsberichterstattu n g

Der Ausweis nachhaltigkeitsrelevanter Angaben im
Lagebericht
Prof. Dr. Martin Stawinoga, Lemgo
ln dem Beitrag werden zur Gewährleistung des integrierten
Ausweises nachhaltigkeitsrelevanter Angaben im Lagebericht
Vorschläge unterbreitet, welche im Rahmen der Finalisierung
des Standards ESRS 1 Berücksichtigung finden mögen.

K0R1406886

Rechnungslegung
DRSC:Verwaltungsrat beschließt neues Leitbild (Teil 1)

Prof. Dr. Dr. h.c. Jochen Zimmermann, Bremen / Dr" Julie
Thies, Bockel / Moritz Hölzer, M.Sc., Bremen
Ganzheitlich-integrierte Nachhaltigkeitsstrategien und die
damit verbundenen Berichtspflichten sind en vogue. Auf der
Suche nach eigener Legitimation reiht sich das DRSC mit sei-
nem Leitbild in die Riege der Nachhaltigkeitsinitiativen ein.
Teil 1 des Beitrags diskutiert das neue Leitbild im Hinblick auf
Legitimations- und Gestaltungsdefizite.

KOR1405299

Absch lussprüfu ng

Die interne Rotation des verantwortlichen
Prüfungspartners
WP Dr. Markus Widmann / Prof. Dr. Matthias Wolz, beide

Trier
Durch das FlSG wurden die Höchstlaufzeiten vor verpflichten:
der interner Rotation auffünfJahre verkürzt. Dieses restriktive
Umfeld könnte indirekt auch auf die Planung und Organisation
einer internationalen Konzernabschlussprüfung abfärben - und
zwar dann, wenn im Ausland tätige Teilbereichsprüfer im lnland
als verantwortliche Prüfungspartner anzusehen sind.

DKOR1399929

FALTSTUDIE
I FR5/Rechn u ngsleg u ng
Neubewertung von Sachanlagen mit anschließender
Auflösung von Rücklagen und Steuerlatenzen
Prof. Dr. Carsten Berkau, Osnabrück
Neubewertungen von Sachanlagen werden nach IAS 16.31

vorgeschrieben. Der neubewertete Vermögenswert muss zum
Fair Value, der zum Zeitpunkt der Neubewertung gegolten
hat, und abzüglich einer nachfolgend vorgenommenen ku-
mulierten Abschreibung und kumulierten außerplanmäßigen
Abschreibungen geführt werden. Es sind regelmäßige Wert-
haltigkeitsprüfungen entsprechend der Anderungen des Fair
Values durchzuführen.

KOR1406002

TAGUNGSBERICHT
Nachhaltigkeitsberichterstattung
Auszeichnungen zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung
Dipl.-Kfm. Dr. Hans-Jürgen Hillmer, Coesfeld
Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichterstattung erleben
derzeit einen fulminanten Aufschwung. ln den Führungs-
etagen vieler Unternehmen ist das Nachhaltigkeitsstreben
in kurzer Zeit als neues Leitbild für die Formulierung des
strategischen Handlungsbedarfs bereits angekommen bzw.
in einem lmplementierungsprozess - und zwar nicht nur bei
einigen Großunternehmen als Vorreiter, sondern auch im Mit-
telstand. Ausdruck dieser Entwicklung ist auch die Verleihung
bedeutender Awards an Unternehmen bzw. Autoren, die auf
dem Feld der Nachhaltigkeitsberichterstattung frühzeitig
Pflöcke eingeschlagen haben und besonders wichtige lmpul-
se geben konnten.

KOR14091 17

RECHNUNGSLEGUNG & INVESTOR RELATIONS
lnvestor Relations
lR communication on social media
Jan Muellner / Dr. Eloy Barrantes, both Vienna / Prof. Dr.

Henning Zülch, leipzig IFH-Prof. Mag. Monika Kovaro-

va-Simecek, St. Pölten
Nowadays, social media are a central source of information, but
they are hardly used for investor relations (lR) communication.
Only 22%o of lR departments in Germany, for instance, use them
as a communication channel. ln this first article of our series

on social media lR, we explain why social media will become
indispensable for financial communication in the future. We
also show how companies implement social media lR in prac-

tice and explain the most important dos and donts.
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Aufsätze

Dr. Phiiipp Fötsing, RA
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Anne Fischer, LL.M., RAin, und Dipl.-Jur. Tobias Lübcke
Zeitenwende im Gruppenversicherungsmarkt? _ Der
EUGH zur Konkretisierung des pflichte-nkatalogs der
Gruppenspitze von Gruppenversicherungsverträgen
Das der Praxis entsprungene Konstrukt des Gruppenversicherungs_
vertrags war in den vergangenen Jahren immer wieder euell za-hl-
reicherjuristischer Diskussionen. Der EuGH hatte sich nun in ltings_
ter Vergangenheit mit der Vertriebstätigkeit der Gruppenspitze, die
in Deutschland auch als GruppenversicherungsnehÄLr bezeichnet
wird, zu befassen. Während ei bezüglich Vorif.ntrit,.iOungsersu-
chen polnischer Gerichte im Zusamhenh."g ,iironorg;üil;
nen Lebensversicherüngen die Gruppenspitzä auch ohnJexplizite
Vorlagefrage en passant als Versicherungsvermittler qualifiziert
hat, steht seine Entscheidung zu einem BGH-Vorlageverfahren
noch aus. Der Generalanwalt ist in seinen Schlussanträgen den
vom EUGH eingeschlagenen Weg aber schon weitergegangen und
schlägt vor, die Gruppenspitze, jedenfalls bei Gnr-ppenversiche_
rungsverträgen, zu denen der Beitritt erklärt werden muss, als Ver-
sicherungsvermittrer zu qualifizieren. Es ist sehr wahrscheinrich,
dass der EuGH dem Generalanwalt im Wesentlichen folgen wird,
sodass weitere erhebliche Auswirkungen für Gruppenversiche_
rungslösungen zu erwarten sind. Der Beitrag bereuchiet die bereits
offensichtlichen und noch zu erwartenden:Handlungsnotwendig_
keiten für Gruppenspitzen von Gruppenversicheru-ngsverträgen
und die entsprechenden Versicherer.

Prof. Dr. Hervd Edelmann, RA, Dr. Tilman Schultheiß, RA und
leonhard Weil

Die dreijährige Regelverjährungsfrist bei
EntgeltrücHorderungsansprücfien vor dem
Hintergrund der EuGH- und BGH-Rechtsprechung
lnfolge der Entscheidung des BGH zum AGB_Anderungsmechanis_
mus sind Kreditinstitute massenhaft mit Entgeltrückfo-rderungsan_
sprüchen für Entgelte konfrontiert, die aufgrind unwirksamer Ent_
geltänderungen geleistet worden sind. Hier stellt sich unter ande_
rem. die Frage der Verjährung von Rückforderungsansprüchen.
Noch vor einigen Jahren wäre jedem juristen eine A'ntwort darauf
änhand des 5 

,l99 
Abs. I BGB leichtgefallen. Nicht nur infolge der,

BGH-Rechtsprechung zu Bearbeitungsentgelten, sondern auch auf_
grund der Rechtsprechung des EuGH zu dem nationalen Verjiih_
rungsregime ist hier inzwischen erhebriche Rechtsunsicherheit ent-
standen. Der Beitrag greift das Thema am Beispiel von Entgeltrück_
forderungsansprüchen auf, soll aber auch darüber hinaus ioirrgr_
vorschläge liefern.

Entscheidung'

BGH: Zahlungsverhalten gegenüber Sozialversicherungsträgern
als Beweisanzeichen für eine ZahlungseinstellunS
(28.4.20 22 - lX ZR 48 / 21 )

Auslieferung wegen Cum-Ex: Kein Freifahrtschein
für deutsche Strafverfolger
Der vermeintliche Erfinder von cum-Ex-Geschäften in Deutschrand,
ein Rechtsanwalt und Steuerberater, ist vor zwei Strafkammern we_
gen Steuerhinterziehung in besonders schwerem Fall angeklagt.
Als die Vorwürfe gegen ihn bekannt wurden, verlegte er seinen
Wohnsitz in die Schweiz. Bei strafbaren fiskalischen Handlungen
liefert die Schweiz gem. Art. 5 EuAlübk grundsätzlich nicht aus. Im
vorliegenden Fall bewilligte das Schweizer Bundesamt für Justia
bestätigt durch das Bundesstrafgericht und in letzter lnstanz durch
das Bundesgericht, aber doch die Auslieferung _ nicht wegen des
Vorwurfs der Steuerhinterziehung, sondern wegen des Verdachts
eines auch nach Schweizer Recht auslieferungrfahig.n gemein_
rechtlichen Betruges gem. Art. .l46 

StGB:SchweL. Naci deutschem
Recht geht jedoch die Steuerhinterziehung vor. Eine Verurteilung
wegen Betruges zulasten des Fiskus scheijet nach der Rechtspre_
chung des BGH von vornherein aus. Gem. Art. 14 Abs.3 EuAlübk
ist eine abweichende rechtliche Würdigung durch die Gerichte des
ersuchenden Staates (Betrug in der Schweiz, Steuerhinterziehung
in Deutschland) aber nur dann möglich, wenn auch die Tatbe_
standsmerkmale der rechtlich neu gewürdigten strafbaren Hand_
lung ihrerseits die Auslieferung gestatten *,ird.n. Hieraus ergeben
sich Grenzen für die deutsche Strafgewalt.

Prof. Dr. Dieter Dziadkowski

Vorsteuerabzug bei gemischt genutzten
Gegenständen in Gefahr - zugteich Anmerkung zur
Befristung von Zuordnungswählrechten
Beabsichtigt ein Unternehmer einen einheitlichen Gegenstand so_
wohl für unternehmerische Zwecke als auch für uniernehmens_
fremde Zwecke zu verwenden, billigt die Finanzverwaltung ihm
ein Zuordnungswahlrecht zu. Diese Zuordnungsentscheidung hat
der Unternehmer bereits im Zeitpunkt des Leist-ungsbezugs zu tref_
fen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung handelt es sich bei der
Zuordnungsentscheidung um eine innere iatsache. die erst durch
äußere Beweisanzeichen erkennbar wird. Daher bedarf es deren
Dokumentation. Diese ist grundsätzlich in der erstmöglichen Um_
satzsteuer-Voranmeldung, spätestens jedoch in einer leitnah,, er_
stellten Umsat2steuer-Jahreseiklärung vorzunehmen. Nach bisheri_
ger Rechtsprechung ist die Frist eingehalten. wenn die Erklärung
bis zur gesetzlichen Abgabefrist für Steuererklärungen nach S 149
Abs. 2 5. 1 AO beim Finanzamt vorliegt. Da in jüngeier Zeit umstrit_
ten ist, ob und inwieweit eine Dokumentation ,,ieitnah,, und frist_
gerecht getroffen worden ist, sind mehrere Verfahren rechtshän_
gig. ln nachstehendem Beitrag wird eine kritische Erörterung vor_
genommen, zumal der EuGH vom Vorschlag des Generalanwalts
abgewichen ist.

Entscheidungen

FG Münster: Zum einheitlichen Erwerbsgegenstand
(16.4.2021- 8 K 933/19 GrE - dazu BB-Kommentar von
Dr. Stefan Behrent RA/FASIR/SIB)

BFH: Zur umsatzsteuerrechtlichen Behandlung eines bei überlas_
sung von elektronischen Zahlungskarten erhob-enen Kartenpfandes
(26.1.2022 -Xt R 19/19IXtR12/171)

(riy11 
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Rechnungslggung
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ISSB: Kooperation mit GRI

DRSC: Ergebnisse der sechsten Sitzungen der FA Finanzberichter_
stattung und Nachhaltigkeitsberichterstattung
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Wirtschaftsprüfung
IDW: Weiterer lDW-Standardentwurf zur prüfung von KMU verab_
schiedet

IDW: Entwurf eines Prüfungsstandards zur prüfung von Kl _ Kom_
mentierungsfrist läuft noch bis Ende August
WPK: Vorbehaltsprüfungen bei Schwarmfinanzierungsdienstlei_
stern - lnkrafttreten der Verordnung zur Ausgestaltung der prü_

fung
WPK: Ungebrochenes lnteresse am Wirtschaftsprüferberuf _ Er_
gebnisse des Prüfungstermin s l/2022 zumWp-Examen
WPK: Stellungnahme zur IESBA-Umfrage zum Strategie_ und Ar-
beitsplan 2024-2027

Betriebswirtschaft
DCGK: Neuer Kodex in Kraft
WTllll: Fokus auf Wellbeing stärkt Mitarbeiterbindung und Engage_
ment trotz Pandemie

Aufsatz

Dr. Martin Bünning, RA/SIB

Einlagelösung nach 5 t4 KSIG beiAbweichung
der handelsbilanziellen Gewinnabführung von
der steuerrechtlichen Zurechnung
Der Mechanismus der ertragsteuerlichen Organschaft kann auf_
grund von Abweichungen der handelsrechtlichen Gewinnabfüh_
rung bzw. der Verlustübernahme unter dem zwingend abzuschlie_
ßenden Gewinnabführungsvertrag und der steuerlichen Ergebnis_
zurechnung zu sog. Mehr- oder Minderabführungen führen. Diese
Abweichungen können zu einer Doppelbesteuerung oder zu einer
Nichtbesteuerung der betreffenden Beträge führen, wenn der Ge_
setzgeber keine Regelung vorsieht. Bisher ist das problem durch die
Bildung von Ausgleichsposten gelöst worden, die jedoch einen
Steuerstundungseffekt zur Folge haben können. Das System der
Ausgleichsposten führt auch zu einer Reihe von praktischen und
dogmatischen Problemen, die seit Einführung des Systems durch
die KStR 2004 und das JSIG 2008 ungelöst blieben. Zur Lösung die_
ser Probleme und zur Vereinfachung der Behandlung von Mehr_
und Minderabführungen hat der Gesetzgeber durch das Gesetz zur
Moderpisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG) die sog. Ein-
lagenlösung eingeführt. Das BMF hat hierzu am.14.4.2022den Ent_
wurf einer Verwaltungsanweisung veröffentlicht und den Verbän_
den zur Stellungnahme vorgelegt. Nachfolgend soll die geplante
Neuregelung einer kritischen Würdigung unterzogen werden.

Entscheidung

BFH:5 l4Abs. 3 Satz 1 KSIG umfasstkeineaußerorganschaftlichen
Mehrabführungen
Q1.2.2022 -1R51/19 - dazu BB,Kommentar von
Gero von Glasenapp, RA./SIB)

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Betriebliche
kungsverbot - un
(3.s.2022 - 3 AZR 37 4/21)
BAG: Unzulässiges Teilurteil - Abschluss einer Betriebsvereinba_
rung - fehlender Beschluss des Betriebsrats - Anscheinsvollmacht
- Sitzungsprotokoll (8.2.2022 - 't AZR233/21)

Aufsatz
Sarah Klachin, LL.M., RAin/FAinArbR, und Dr. Nils Rauer, MJl, RA .1588

Praktische Auswirkungen der Digitalisierung
im Beschäftigtenverhältnis - Teil I
lm Heft 26 haben wir uns im ersten Teil unserer Ausführungen zu
den praktischen Auswirkungen der Digitalisierung im Beschäftig_
tenverhältnis vor allem auf das digitale Recruiting und die digitaie
Begründung von Beschäftigungsverhältnissen konzentriert. lm
nachfolgenden zweiten Teil möchten wir uns nun vor allem der zu_
nehmenden Digitalisierung des Arbeitsalltags sowie der Beendi_
gung von Geschäftsverhältnissen zuwenden. Auch die fortschrei_
tende Digitalisierung der Betriebsratsarbeit soll thematisiert wer-
den.
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OJZ aktuell 645

Beiträge
-) Klimaklagen: eine Zeitenwende? . 649
Spätestens seit das BVerfG im März 2021 das deutsche Klimaschutzgesetz für verfassungswidrig erklärt hat,

sind,,Klimaklagen" wieder in aller Munde. Zunehmend geraten dabei auch private Unternehmen ins Visier

der Kläger: So verurteilte des BG Den Haag den Shell-Konzerfi ztr einer dramatischen Kürzung seiner CO2-

Emissionen. Der Beitrag zeichnet die Entwicklungslinien im öffentlichen Recht und im Privatrecht nach

und zeigt maßgebliche Weichenstellungen auf.

Von Bernhard Burtscher und Dominik Schindl

ä Der Nichterfullungsschaden oder ein Plädoyer fÜr einen Abschied vom
deliktsrechtlichen Denken 657
Replik auf Reischauen Zum Differenzanspruch beim Rücktritt eines Händlers vom Vertrag,

öJz zozt,zas.
Reischauer ist in ÖJZ 2021,765ff dem Standpunkt des Verfassers entgegengetreten, dass der NichterfüI-

lungsschaden des zurücktretenden Verkäufers nicht nach der Handelsspanne zu bestimmen sei, wie es der

derzeit noch hM entspricht, sondern vielmehr - wie dies der Verfasser vertritt - nur nach der Marktpreis-

differenz desjenigen Marktes berechnet werden darf, in dem der Vertrag abgeschlossen wurde. Auf den

ersten Blick mag dies möglicherweise ais sehr spezielle und technisch anmutende Fragestellung erscheinen.

Hinter ihr verbirgt sich jedoch die privatrechtlich wesentliche Problemstellung nach der dogmatischen Ver-

ankerung des Nichterfüllungsschadens. Mit der Replik soll die Diskussion vorangetrieben sowie Fehldeu-

tungen und Missverständnissen entgegengewirkt werden.

Von lohannes W. Flume

+ EU-Notifizierungsbedürftigkeit mitgliedstaatlicher Anderungsgesetze 660
Eine Betrachtung am Beispiel des glücksspielrechtlichen Konzessionssystems
Gemäß der EU-Notifizierungsrichtlinie sind die Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, die Kommission über

jeden Entwurf einer sogenannten technischen (auch online-spezifischen) Vorschrift im Voraus zu unter-

richten. Dieser Beitrag untersucht die Tücken, die sich im Rahmen des Notifizierungsverfahrens im Zusam-

menhang mit mitgliedstaatlichen Anderungsgesetzen zu Erlaubnisvorbehalten ergeben, und stellt diese an-

lässlich einer aktuellen Entscheidung d.s OGU am Beispiel des glücksspielrechtlichen Konzessionssystems

dar.

Von Christian Koenig und Krisztina Mezey
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l\T- F-F c r ..F ti\ eun'{.eitschrift fiir
Zweiwochenschrift für die anwaltliche, betriebliche, behördliche undi

So zialrechr

Dabei sein, ohne dabei zu sein? _ Kriterien fiir die Gesrartung einergerichtlichen Verhandlung als Videoko"f"r. ,
NZS-Jahresr evue 2021: Kinder_ und Jugendhilfe

Ohne Kausalzusammenhang kein Ersatzanspruch nach g 34 a SGB II(mit Anm. Jens-Torsten Leimann)

/2022

$VZS aktuell

Rechtsprechung

Mitteilungen

Personalia

Ae..lfsätze urEd Beräehte

Steffen Roller

lärgen \X/inkler

Reehtsprechung

Rechtsprechung !m-l VolEtext

KrankenversieherunEsrecht

BSG
29.05.2021" _B 12 KR 33/19 R

Grundsieherungsrecht

BSG
1,2.05.2021_ B 4 AS 66/20 R

BVerfG: Abhängigkeit sozialrechtlichen verwertungsschurzes für selbst vrbewohntes 
^wohneigentum von der aktueilen Bewohnerzahl verstößt nichtgegen den Gleichheitsgrundsarz

BAG: Entschädigung nach dem AGG - Benachteiligung wegen der schwer- vlbehinderung - KünJigung ohne vorherig.-2"rri*ärü J;äöarionsamrs
LSG Baden-xfürttemberg: Keine Anerkennung einer posttraumarischen vrtBelastungsstörung bei bläßem g.ti.ht u;; i.b""rrrb.diJri.i"" ir.igrirr."
LSG Hessen: Bahnmitarbe[T^*lr{Zquge eines Gleissuizids _ ViltUnfallversicherung muss pTBS als U"f"lTfrü. anerkennen
LSG NRW: EM-Rente bei Abschaffung des eigenen pkw 

ViltLSG NRW: Franchisenehmer einer Nachhilfeeinrichtung renren* tXversicherungspflichtig

Abschlussbericht zur Unrersuchung des Flexirenrengesetzes vorgelegt lXBundesregierung: Sonderzahlungen an die Rentenkasse nicht nötig lXDurchführung der soziaren Entschädigung: verweis auf die BondJsrandel x15 Nominierte für den größten deutschen Medienpreis im Bereich tXBehindertensport: Verleihung des zt. crr^,unpararympic Media Award inPräsenz am 6. Juli in Berlin
Baden-Württemberg:FörderprogrammdesEuropäischenSozialfondsplus 

x(ESF PIus) genehmigt

Präsident des sG speyer übernimmt das präsidenrenamt beim sG Mainz x

481

488

Anspruch auf Hilfe bei Krankheit (sGB v s +s sGB xII) ist ein
"anderweitiger AnsDruch auf Absichen ng im Krankheitsfail" isd $ 1BgAbs' 4 satz 3 sGB 'ü 

""d ftih'i'um'Är"?r'r"*;;;;;its;;;rir.h.n
Anschlussversicherung (mit Anm. ri"iÄ| wrbnitz) 

- -o*Lvr ruv

496

s00
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Ksrnrnentiea.te Rechtspreeh unE

Europarecht

I.SG Berlin-Brandenburg
11.11.2021_ L 18 AL 65/21
\

Krankenversicherungsrecht

LSG Baden-lfürttemberg
11.10.2021 _L 1.1KR 494/21
LSG Baden-Sfürttemberg
30.11.2021 _ L 11 R 3s40t20
LSG Bayern
25.11,.2021 _ L 4 KR 318/18

Rentenversicherungsnerht

BSG
21.10.2021_B5R 28/21R
LSG Niedersachsen-Bremen
26.01.2022_L 1R 2s1/18

Grundsicherun gsreclrt

LSG Hamburg
09.09.2021 _ L 4 AS 279/20

LSG NRW
0s.10.2021_ L 2 AS ss1t19
LSG Niedersachsen-Bremen
26.01.2021 _ L B AY 21/1.9

LSG Schleswig-Holstein
23.03.2022_ L 6 AS 28/22 B ER

Arbeitsförderungsrecht

LSG Sachsen
16.09.2021 _ L 3 AL 147/19
SG Landshut
29.10.2021_ S 16 AL 66/21

Vertragsarztreeht

BSG
04.11.2021_ B 6 KA g/20 R

BeitraEsrecht

LSG Thüringen
17.02.2021_L3R 147/20

Venfahrensrecht

BSG
10.03.2022 _B 2U 1B7t21B

Berechnung der Höhe des Arbeitslosengerdes im Anwendungsbereichdes euro päischen k oo rd i 

" 
i.r";;;; l;rä.ä.rr" ( H a ns H o s t en)

llinf ery1_ziehungszeiten Unverheiraterer im abkommenslosenNicht-EU-Ausland (Ingo Geckeler) 
-- ---'

Rücknahme einer Entsendebescheini gung (Daniel Hlaua)

Anspruch auf übernahme von schurdzinsen_für ein privatdarrehen,
das aufgenommen wurde, uil 

"i;-ö;;i;ä.r, b"i der Bank bedienen zukönnen (Claus-peter Bieiert)
Kostenerstattung für.den Aufenthalt im Frauenhaus nur bei Besteheneiner Vergütungsvereinbarung 

Wi aii ir"L*l
Richtervorlage wegen_unterbliebener Neufestset zung d,er Beda rfssätzeund Gefährdung däs Gtrndr".h,ir 

""rär.nschenwürdiges Existenz-minimum (Dwnja Barkow ro, Crryil--^-'
Keine Angemessenheitsfiktion beim Umzug während der Covid-19-Pandemie (Jens Senger)

Grenzüberschreitender- wohnortwechsel während raufendem Beschäfti-gungsverhältnis kann status 
"rr 

cr"trrja"g", bd;;;;ö)"it Hraua)
Fehlende Anzeige von Kurzarbeit nach unterbrechung - Ablehnungvon Kurzarbeitergeld (Alexander O iibr'o,*rpyt

Fortbildungspflichr und Fachgebietswechsel
\Anne barbara Lungstras)

Beitragspflichr von So11--, Feiertags_ und Nachtzuschlägen beiEntgeltfortzahlung und Urlau br"rirg"f lil", 
"l_ 

G 
", 

i ;;;-Fä ;r;;

Anforderungen an die begründete Einschätzung des verrragsarztes bei 507der Cannabis-Verordnu n! 1mor"r, K;;';;
versorgung mit Hörqerä ten zu Lasten der Krankenkasse oder des 50gRentenversicherungsirä gers (Carii) i ;s4
Versorgung mit dem Fertigarzneimitter cytotect cp Biotest zur 509prophvlaktischen Anwe"iyrs 

ry.rr. il;i;.r cMV-Infekdon einerSchwangeren zum Schurz d.r:ü;;;d i"ä 6U*ander Diehm)

506

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

lV Nzs 13/2022

Prozesskosrenhilfe für Nichtzulassungs beschwerde
(Christian Zie glmeier) 520
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Julia Told

JUDIKATUR
123 Rechtliches Schicksal britischer Scheinauslandsgesellschaften mit Verwaltungssitz in :
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OGI{ 02.02.2022, 6 Ob 213/2ty
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Keine Nebenintervention des nominierten Geschäftsführers
oGIl 02.02.2022,6 0b 3t22t
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1,33 Rückgriff einer bürgenden GmbH gegen ihren Gesellschafter, der für eine Schuld der
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oGH 18.03.2022,6 0b t91,t21,p

1,46 Rücktrittserklärung des Stiftungsvorstands bei Abwesenheit der zur Bestellung berufenen Stelle
oGIj 23.05.2021, 6 0b s8l21.d
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148 Antrag auf Unterbrechung eines Eintragungsverfahrens (S 19 FBG)
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ANGRENZENDES STEUERRECHT

JUDIKATUR

150 Keine Firmenwertabschreibung für türkisches Gruppenmitglied
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(Anmerkung von Max Hatzenbichler und Erich Schaffeil
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HVertrG; Hemmung der Verjäh rung angemeldeter Forderun gen
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Aufsätze

Alexonder Gaub - Fehlerhafte und faktische GmbH-Geschäftsführer im Zivilprozess

Der Beitrag beleuchtet einige zivilprozessuale lmplikationen einer fehlerhaften sowie faktischen 0rganstellung eines GmbH-Geschäftsführers. ln

Rechtsprechung und Literatur liegt der Fokus zumeist auf materielt-rechttichen Haftungsfragen, in denen beide Erscheinungsformen ähntich be-
handelt werden, Die verfahrensrechtlichen Wirkungen der Rechtsfiguren sind dabei bislang noch vergleichsweise selten betrachtet worden. Der

Beitrag widmet sich vier Aspekten: (i) Der Vertretung der GmbH durch fehlerhafte und faktische Geschäftsführer im prozess, (ii) der Anhörung
und Vernehmung des fehlerhaften bzw. faktischen Geschäftsführers ats Zeuge oder Partei, (iii) Rechtswegfragen bei Prozessen zwischen der
GmbH und ihrem Geschäftsführer sowie (iv) der funktionellen Zuständigkeit der Kammer für Handelssachen. lm Zuge dessen ergibt sich, dass die
häufig vorgenommene formelhafte Abgrenzung der Rechtsfiguren zumindest in prozessualer Hinsicht ihre Berechtigung hat. ..,.,..,..,

GmbH-Beratung

Dr. Cloudia Veh - Die Pensionszusage des Gesellschafter-Geschäftsführers in der Niedrigzinsphase - Aktuelle Probleme und Handlungs-
optionen

ln vielen GmbHs besteht für den Geseltschafter-Geschäftsführer (GGF) eine pensionszusage. Diese hat sich in vielen Fällen zwischenzeitlich zu
einem Problem entwickelt, Sinkende Rechnungszinsen führen zu extrem hohen Pensionsrückstellungen in der Handetsbilanz, und mit zuneh-
mender Nähe zum Pensionsatter wird die häufig völtig unzureichende Finanzierung der Zusage evident. Der Handlungsdruck steigt, das Suchen
nach einer Lösung drängt. Neben den persönlichen lnteressen des GGF und dem finanziellen Handtungsspielraum des Unternehmens sind hier-
bei stets die bilanziellen und steuerlichen Konsequenzen verschiedener Matsnahmen zu beachten.

ln dem Beitrag werden nach einer Einführung in die Thematik mögliche Handlungsoptionen vorgesteltt. Neben der Reduktion der Zusage auf den
Past Service, der Abfindung der Zusage und dem Verzicht auf die Zusage sind dies der Aufbau saldierungsfähigen Vermögens und das Umstelten
der Zusage in eine beitragsorientierte Leistungszusage. Welche Option konkret möglich und für das Unternehmen passend ist, hängt mat\geblich
von der zugrundeliegenden Motivation und der individuelten Situation des Unternehmens und des GGF ab; häufig ist es eine Kombination ver-
schiedener Ma[5nahmen.

Aktionsmodul Gesellschaftsrecht, die perfekte 0ntine-Bibliothek. lnklusive Vertragsvorlagen und Mus-

ter auf Basis der LAWLIFT-Technotogie! Jetzt 4 Wochen gratis nutzen: www.ott0-schmidt,de/akgr
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474 EUGH 6.1O.2O21, C'1312O

EuGH zum Dekompilieren von Computerprogrammen

474 EuGH 24. 3. 2022, C-43312O

Über den Wolken - grenzenlose Speichermedienvergütung?
(Adolf Zemann)

476 ARBEITSRECHT

476 OGH 17. 2. 2022, 9 ObA 1521212

Entstehen einer Betriebsübung (Wolfgang Mazal)

476 OGH 17.2.2022,9 ObA 153/21x
COVID-l9: Fahrlässig herbeigeführte Heimquarantäne
(Wolfgang Mazal)

477 oGH 24. 3, 20.22, 9 obA 116121t

Kündigungsfristen: Hotel- und Gastgewerbe ist keine Sai-

sonbranche (Wolfgang Mazal)

477 oGH 27. 1. 20.22, I ObA 6122t
Langzeitkrankenstand als Kündigungsgrund (Wolfgang Mazal)

478 OGH 17. 2. 2022, 9 ObA 147 121i; 17. 2. 2022, 9 ObA 150/21 f
Verbot des Verlusts von Urlaubsansprüchen betrifft nur den
unionsrechtlichen Mindestanspruch

478 OGH 22.2.2o.22,8 ObA 96/219
MV-Kasse haftet nicht für unrichtige Beitragsnachweise
(Wolfgang Mazal)

48O STEUERRECHT

480 BFH Update - Steuerrecht
Katharina Moldaschl/Christina Pollak/Mario Riedl

,4EB VwGH 1o.2.2022, Ro 2O2OI15/OOO4

VwGH zum Umfang Aufwendun-
gen im Rahmen 1O8c Abs222
ES|G) (Mathias

4.84 BFG 1.3.2022,
BFG: g in der
Lieferkette

4S6 ÖFFENTLICHES HT

486 Versteigerungen mit Gebotsentgelt als Glücks-
verträge und Glücksspiele
Richard Kettisch

4Eg Neues aus Europa
U lri ke Giera/M axi m il ian Hautzenberg/Ma rkus-F lorian Ru m mel

490 VwGH 7. 2. 2022, Ra 2O21lO4l 0145
Gewerberechtsfähigkeit eines Ausländers (Edmund Pri-
mosch)

490 VwGH 1A. 2. 2022, Ra 2O21lQ4l 0137

Vorlage eines Abschlussbetriebsplans durch Bergbaube-
rechtigten (Edmund Primosch)

49{ VwGH 24. 2. 2022, Ra 2O2OlOSl 0231
Deponieaufsicht bei vereinfachter Bodenaushubdeponie
Gdmund Primosch)
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493 Schengen ist (endlich) zurück
Thomas Jaeger
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Entscheidungen
BGH: Rechtliihe Einordnung des Vergütungsanspruchs des Ab-

schlussprüfers aus einem nach Eröffnung des lnsolvenzverfahrens

f o rtw i rke nd e n P rüf u n g s a uft ra g (28.4'2022 - lX ZR 69 / 21)

BGH: Erfüllungsanspiuch nach Erstattr,rng einer SEPA-Basislast-

schrift - Geltendmachung durch den lnsolvenzverwalter in der ln-

solvenz des Zahlungsgläubigers auch bei debitorischer Kontofüh-

r ung (1 2.5.2022 - lX ZR 7 1 121)

BGi: Zur Beteiligung des Käufers an den Kosten der Nachbesse-

rung einer (gebrauchten) mangelhaften Kaufsache nach den

Gru-ndsätzen eines Abzugs,,neu für alt" (13.5.2022-V ZR 231/20)

LG Stuttgart: Klimaklage gegen Mercedes-Benz

Gesetzgebung
BT: Online-Beglaubigung von Handelsregisteranmeldungen

BReg: Entwurf für GWB-Novelle für kommendes Jahr geplant

Entscheidungen
EuGH: Technilche Unterstützungsleistungen, die an eine in einem

anderen Mitgliedstaat ansässige Gesellschaft erbracht werden -
Rechtsmissbäuch - Tatsachenwürdigung - Unzuständigkeit

(16.6.2022 - c-596/20)

EuGH: Dividenden aus Streubesitzanteilen - Erstattung der von ei-

ner gebietsfremden Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer -
freiei Kapitalverkehr - Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(16.6.2022-C-s72l21l
BFH: Einkünftekorrektur nach 5 1 Abs. 1 ASIG bei gewinnmindern-

der Ausbuchung einer unbesichert im Konzern begebenen Darle-

hensforderung (13.1.2022 - lR 15/21)

8FH: Knock-out-Zertifikate keine Termingeschäfte i'S'von 5 15

Abs.4 S. 3 EStG/Abziehbarkeit von Gebühren für eine verbindliche

Auskunft nach 5 10 Nr.2 Halbs.2 KSIG (8.12.2021 -1R24/19)

BFH: Ordnungsgemäße Bekanntgabe eines Steuerbescheids bei

vermuteter Bevollmächtigung (16-3.2022 - Vlll R 19/19)

BFH: Kein Betriebsausgabenabzug für ausschließlich bei der Be-

rufsausübung getragene bürgerliche Kleidung

(16.3.2022 - Vlll R 33/1 8)

iFH, K.in. gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung von Aufiruen-

dungen für eine Messestandfläche (23.3.2022 - lll R 14121)

FG famburg: Skandal im Sperrbezirk? (17.5'2022 - 2K9/20)

Gesetzgebung
BT: Finanzamtszinssatz künftig bei 1,8 Prozent

1473

1475

1479

1484

Aufsätze

Ralf Knaier

Die actio pro socio und der GmbH-Geschäftsführer

Zugf eich Besprechung von BGH, 25.1 .2022 - /,ZRSO|2O'

BB2o22'971 ft' 
letablier-Die actio pro socio ist mittlerweile ein fest im GmbH-Rech1

tes lnstrument, mit dem insbesondere Minderheitsgesellschafter

Rechte aus dem Gesellschaftsverhältnis oder auch Rechte der Ge-

sellschaft im eigenen Namen geltend machen können' Gleichwohl

sind viele Einzelheiten zur Reichweite dieses lnstituts noch nicht

geklärt. Der BGH hat nun entschieden, dass eine actio pro socio ge-

ien einen Fremdgeschäftsführer nicht in Betracht kommt' Für die

öestaltungs- und Beratungspraxis wird durch diese Entscheidung

die Bedeulung der Anfechtungs- und Beschlussfeststellungsklage

nochmals hervorgehoben.

Dr. Philipp lrmscher, LL.M., RA, und Martin Seyfarth, RA

Das Lobbyregistergesetz - zehn Praxisfragen
(nicht nur) für Unternehmen

Seit dem 1.1.2022 gibt es in Deutschland erstmals ein Lobbyregis-

tergesetz auf Bundesebene, das den Bereich der politischen lnte-

reslenvertretung grundlegend neu ordnet' Das Gesetz wirft dabei

eine ganze Reihe von Fragen und Auslegungsschwierigkeiten auf'

ZuglJch drohen bei Verstößen die Sanktionen des Gesetzes: Buß-

geider und Reputationsrisiken. Der Beitrag beantwortet die zehn

;elevantesten Praxisfragen und gibt unter Berücksichtigung der

(teils unveröffentlichten) Verwaltungsauffassung konkrete Ausle-

gungshilfen und Anwendungshinweise für die Praxis'

Dr. Tobias Eggers, RA/FASIrafR, und Joshua Pawel, LL'M" RA

Russlandsanktionen: Straf- und bußgeldrechtliche
Risiken

Lieferbeziehungen von und nach Russland (und Belarus) sind der-

zeit nicht nur 
-ökonomisch 

schwierig. Sie sind zunehmend auch

rechtlich gefährlich. Leicht verliert man den Überblick über die Viel-

zahl der ii.h standig erweiternden Sanktionspakete' Der Beitrag

zeigt auf, wo die straf- und bußgeldrechtlichen Risiken bestehen'

we-nn Unternehmen nicht in der Lage oder gewillt sind, Lieferbe-

ziehungen zu Russland und bzw. oder Belarus abzubrechen' Als

Unternehmer sollte man wissen, worauf man sich einlässt'

Entscheidung

BbgOLG: Freigabe einer Verschmelzung - Reichweite allgemeiner

Mehrheitsklauseln
(18.5.2022 - 7 AktG 1/22 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr. Olaf Müller-Michaels, RA)

Dr. Florian Oppel, LL'M., RA/SIB/FAStR/FBlStR

und Leon Wittling

Die Hinzurechnungsbesteuerung i. d' F des

ATADUmSG

Mit dem 2021 erlassenen ATADUmsG (Gesetz zur Umsetzung der

Anti-Steuervermeidungsrichtlini e v' 25.6'2021, BGBI' I 2021' 2035)

hat die Hinzurechnungsbesteuerung wesentliche Anderungen er-

fahren. Die Neuregelung iit erstmals für den Veranlagungszeitraum

2022 anzuwend.n (S zt Abs. 1 Nr. 1 und 2 ASIG)' Nach der Vorstel-

lung des Gesetzgebers sollte die Hinzurechnungsbesteuerung "zur
Stäikung des Wirtschaftsstandorts Deutschland zeitgemäß und

rechtssiiher ausgestaltet werden" (BT-Drs' 19/28652, 25)' Er hat

dieses Ziel jedoch weit verfehlt. Der Beitrag führt in die wesentli-

chen Regelungskonzepte der Hinzurechnungsbesteuerung für aus-

ländisch-e Zwischengesellschaften gemäß 557-13 AStG in der

Form des ATADUmsG ein und würdigt die (unterbliebenen) Ande-

rungen kritisch.

Ealtscheidelngen

BFH: Beschränkte Steuerpflicht und Verpflichtung zum Steuerab-

zug bei zeitlich unbegrenzter Überlassung von Know-how

(13.10.2021-1R18/18)

BFH: Erstattungsberechtigter nach 5 37 Abs' 2 Satz 1 AO

(14.12.2021- Vll R 2011 8)

BFH: Grundsätzliche Bedeutung: Datenübertragungsfehler und

5 173a AO
(27.4.2022 - lxg 57 /21)

Neuerscheinung Bu(h
KortslKortr/Korts (Hrsg,)

Grundlagen des lnternationalen gteuerrechts

L Auflage 2022, 284 S., Broschur, € 49'-

ISBN: 97S-Q-S005 -1821-01 lnfos unter: shop.ruw.dell 821 0

t< wt t t7.6.2O2i

Hinzurechnungsbesteuerung
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Die Woche irn Blick $12

Rechnungslegung
GRI: Abgleiih der ESRS-Entwürfe mit den GRI-Standards
IASB: Abschlussbericht zur Überprüfung nach der Einführung von
IFRS 10-12

Wirtschaftsprüfung
IPSASB: Konsultationspapier zu natürlichen Ressourcen

IDW: Stellungnahme zum IESBA Code of Ethics - Technologiebezo-
gene Anpassungen

IDW: Stellungnahme zum IESBA Code of Ethics - Definitionen von
Prüfungsteam und Konzernabschlussprüfung
IDW: Plädoyer für mehr Transparenz bei ESG-Ratings

IDW: Stellungnahme zu klimabezogener Berichterstattung für SEC-

registrierte Unternehmen
IDW: Harmonisierung der Berufsrechte mit Augenmaß
WPK: Erfolg bei Carbon-Leakage-Beihilfen - Anträge können in
diesem Jahr auch ohne Berufsattribut signiert werden

Finanzierung
BMF/BMWIVKfW: Weiteres Absicherungsinstrument (Margining)
für von Kriegsfolgen betroffene Unternehmen startet

lnhalt

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAGI Anspruch des

Bildung erst nach Beginn der
(8.2.2022 - 1 ABR2/21)
BAG: Betriebliche
Pensionskasse - Rückwirku Ver-
schlechterungsverbot (3.5.2022 -
BAG: Stufenzuordnung nach Re-
gionalgesellschaften mit der Deutschen Post
(24.3.2022 - 6 AZR 2s s / 21

Sächsisches LAG: Ausgleichsanspruch - Schulungs- und Reisezei-
ten - Kappung (21 3.2022 - 2 Sa 77 /21)
Sächsisches IAG: Nachlässigkeiten - Abmahnung - Verhältnismä-
ßigkeit (7 .4.2022 - 9 Sa 2s0 /21)

Aufsatz [s@@@|
Sarah Klachin, LL.M., RAin/FAinArbR, und Dr. Nils Rauer, MJI, RA 1524

Praktische Auswirkungen der Digitalisierung im
Beschäftigtenverhältnis - Teil I

Der Begriff der Digitalisierung - gerne auch mit digitaler Transfor-
mation oder digitalem Wandel umschrieben - macht seit einiger
Zeit die Runde. Dass ein solcher Prozess auch vor der Arbeitswelt
nicht Halt macht, liegt auf der Hand. Auch ist es kein Geheimnis,
dass die Pandemie, die uns nun schon über zwei Jahre in ihren Bann
zieht, den digitalen Wandel im Beschäftigungsverhältnis beschleu-
nigt hat. Was dies aber ganz konkret im Arbeitsalltag praktisch be-
deutet und welche rechtlichen Fragen sich hieraus ergeben, wird
erst langsam deutlich. Anhand einiger ausgewählter Themengebie-
te wollen wir die praktischen Auswirkungen der voranschreitenden
Digitalisierung im Beschäft igun gsverhältnis aufzeigen.

1523

Aufsatz

Gero von Glasenapp, RA/SIB 1514

Bedeutung des filrtiven Anlagevermögens für die
bilanzierende Praxis

Mit gleich lautenden Erlassen vom 6.4.2022 haben die obersten Fi-
nanzbehörden der Länderjüngere Rechtsprechung des BFH zur ge-
werbesteuerlichen Hinzurechnung insbesondere von Miet- und
Pachtzinsen aufgegriffen. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Be-
griff des fiktiven Anlagevermögens. Ausgehend von einer Analyse
des Begriffs untersucht der Beitrag einerseits, ob der gewerbesteu-
erliche Begriff des fiktiven Anlagevermögens auf der bilanzrechtli-
chen Definition des Anlagevermögens aufsetzen kann, und ande-
rerseits, ob er Auswirkungen auf die Bilanzierung hat.

Entscheidung

BGH:Vergütungsanspruch des Abschlussprüfers bei späterer lnsol- .lS.l7

venz des Auftraggebers
(28.4.2022 - lX ZR 68/21 - dazu BB-Kommentar von
Dipl.-Kfm. Dr. Dirk Eisolt, RA/StB^VP)

Entscheidungen

EuGH: Vorlage zur Vorabentscheidung - Richtlinie 2003/gg/EG -
Arbeitszeitgestaltung - Schutz der Gesundheit und der Sicherheit
der Arbeitnehmer - Art. 7 Abs. 1 - Anspruch auf bezahlten Jahres-
urlaub - Höhe des Entgelts - Vermindertes Entgelt wegen Arbeits-
unfähigkeit
(9.12.2021 - C-217 /20 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Laura Krüger, Maitre en droit)

BAG: Betriebsratsschulung - Kostentragungspflicht des Arbeitge-
bers - Seminarbeigaben
(1 7 .1 1.2021 - 7 ABR 27 / 20 - dazu BB-Kommentar von
Prof, Dr. Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

1527

'1532

Fortbildun gszertifikat
nach 5 15 FAO

www.bb-selbststudium.de

Die Erste Seite
Dr. Nicolas Kredel, LL.M., RA, und Jan Kresken, LL.M., RA

Ein Kartellrecht,,mit Klauen und Zähnen,, -
mehr Schaden als Nutzen?
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30. Juni 2022
25.Iahrgang
seire 1321 bis 1384

RA Dr. Jan de Weerth

Prof. Dr. Uirich Foerste

RA Dr. Michael C. Frege

RiAG Frank Frind

RiBGH a.D. Prof. Dr. Markus Gehrlein

Prof. Dr. Hugo Grote

RA Dr. Andreas Henkel

WP/SIB Michael Hermanns

Prof. Dr. Heribert Hirte

RA Martin Horstkotte

Präs. LG a.D. Prof. Dr. Michael Huber

RA Peter J. Hützen

RiAG Dr. Peter Laroche

Prof. Dr. Wolfgang Marotzke

RA Prof. Dr. Torsten Martini

Prof. Dr. Sebastian Mock

RA Dr. Patrick Mückl

Prof. Dr. Bettina Nunner-Krautgasser

RA Dr. Manfred Obermüller

Vors. RiOLG a.D. Dr. Dietmar Onusseit

RA Prof. Dr. Klaus Pannen

RiBGH a.D. Prof. Dr. Gerhard Pape

RA Stephan Ries

Prof. Dr. Thomas Rönnau

Vors. RiOLG Katrin van Rossum

Prof. Dr. Jessica Schmidt

RiBGH Dr. Volker Schuitz

RA Ralph Veil

RiBGH a.D. Gerhard Vill
OSIA a.D. Raimund Weyand

Schriftleiter:
RA Prof. Dr. Hans Haarmeyer
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Auskunftsersuchen nach 5 98 Abs. 1a i.V.m. 5 SO2lZPO (S. 1321)

Richter am Amtsgericht Dr. Daniel Blankenburg. Hannover

Absonderungsrechte im,,schweigenden" lnsolvenzplan (S. 1 327)
von Rechtsanwältin Dr. Eritta Bultmann, Essen

Reform des Berufsrechts der britischen lnsolvency Practitioners (S. 1333)
von Dr. Christoph Keller, LL.M. (LSE)

. ZlnsO-Dokumentation

Stellungnahme zum aktuellen Stand der berufsrechtlichen Debatte und
gesetzgeberischen Umsetzungsinitiativen zur Zulassung von lnsolvenz-
verwalter*innen, Sachwalter*innen, Restrukturierungsbeauft ragten und
Sanierungsmoderatorninnen (S. 1 335)

. Zl nso-Rechtsprech u ngsreport

Keine Zurechnung des Mindestelterngeldes zu den Einkünften des Unter-
haltsberechtigten (S. 1 340)
BGH, Beschl. v. 23.2.2022 -Vll ZB 41/21

Pflichtwidrige Zahlungen nach lnsolvenzreife durch Geschäftsführer
konzernangehöriger GmbH bei fehlender/unzureichender Plausibilitäts-
kontrolle von - auf Gesamtkonzern bezogener - anwaltlicher lnsolvenz-
begutachtung (S. 1343)

KG, Urr. v. 28.4.2022 - 2 U 39/18

Bestimmung örtlicher Zuständigkeit von Sozialgericht bei Klage von ge-
setzlicher Krankenkasse gegen lnsolvenzverwalter (S. 1 36 1 )
SG Fulda, Beschl. v. 4.1A.2A21- S '11 KR 205/17

lnsolvenzbedingter Vergütun gsausfall : Nationaler Status als Arbeitneh-
mer bei Doppelfunktion als Direktor und Vorstand einer Handelsgesell-
schaft (S. 1373)

EuGH, Urt. v.5.5.2A22 - C-1O\/21

Car't Hey, ma,r,it,nis Ver[a

-.::$;:;:1*
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ZlnsO-Aufsätze

Auskunftsersuchen nach 5 98 Abs. 1a iV.m. S BO2l ZpO
Richter am Amtsgericht Dr. Danlel Blankenburg, Hannover

Absonderungsrechte im,,schweigenden" Insolvenzplan
von Rechtsanwältin Dr. Britta Bultmann, Essen

Reform des Berufsrechts der britischen lnsolvency practitioners
von Dr. Christoph Keller, LL.M. (LSE) .

ZlnsO-Dokumentation

Stellungnahme zum aktuellen Stand der berufsrechtlichen Debatte und gesetzgeberischen Umsetzungs-
initiativen zur Zulassung von lnsolvenzverwalter*innen, Sachwalter*innen, Resirukturierungsbeauftragten
und Sanierungsmoderator*innen

ZlnsO-Bücher- und Zeitschriftenreport

ln dieser Rubrik geben wir eine Übersicht über die wichtigsten und interessantesten Veröffentlichungen
aus dem Bereich des lnsolvenzrechts.

Zlnso-Rechtsprechungsreport

. lnsolvenz- und Sanierungsrecht

Keine Zurechnung des Mindestelterngeldes zu den Einkünften des Unterhattsberechtigten
BGH,Beschl.v.23.2.2O22-VttZB41/21 . -..-:..
Pflichtwidrige Zahlungen nach lnsolvenzreife durch Geschäftsführer konzernangehöriger GmbH bei
fehlender/unzureichender Plausibilitätskontrolle von - auf Gesamtkonzern bezogener - anwaltlicher
Insolvenzbegutachtung
KG, Urt. v. 28.4.2022 - 2 U 39/18

(Keine) Pflicht zur sofortigen Datenlöschung von Auskunftei nach erfolgter Restschuldbefreiung
KG. Urt. v. 15.2.2022 - 27 U 51/21

Bestimmung örtlicher Zuständigkeit von Sozialgericht bei Klage von gesetzlicher Krankenkasse gegen
lnsolvenzverwalter
5G Fulda, Beschl. v. 4.10.2Q21- S 1 1 KR 205/17

. lnternationales lnsolvenzrecht

(Grundsätzlich vollständiger und automatischer) Ausschluss von Rentenansprüchen aus der Insolvenzmasse -
keine Abhängigkeit in Bezug auf die steuerliche Anerkennung des Altersvorsorgesystems im Mitgliedstaat
EUGH, Urt, v. 1 1.1 1.2021 - C-168/20

lnsolvenzbedingter Vergütungsausfall: Nationaler Status als Arbeitnehmer bei Doppelfunktion als Direktor
und Vorstand einer Handelsgesellschaft
EUGH, Urr. v. 5.5.2022 - c-101/21

. lnsolvenzsteuerrecht

(Keine) Unternehmensbezogene steuerfreie Sanierung(Keine) Passivierung von verbindlichkeit bei
außergerichtlichem Vergleich zwischen Insolvenzverwalter und Anfechtungsgegner über Rückzahlungsansprüche
FG Münster, Urt.v.24.8.2021 -6K 3905/1 9 E (n. rkr)
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1 339

1340

1343
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1361
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. Verfahrensrecht

Voraussetzungen für die Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der Berufungsbegründungsfrist
OLG Düsseldorf, Beschl. v. 6]22021 - l-12 U 37/21 .

I

1 383

Mit dieser Ausgabe verteilen wir Beilagen folgender Unternehmen: Deutscher Restrukturierungs- und lnsolvenzgerichtstag eV.

Wir bitten um freundliche Beachtung.

lmpressum
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STEUER. UND BITANZPRAXIS

Auswirkungen des KöMoC für latente Steuern
wPlstB prof. Dr. Christian zwirner,wp/stB.Dr. iuria Busch und Dr. relix <rauß

Bilanzierung unter Abkehr von going concern
WPlStB Dr. Stephan C. Scholz

zur Grundbesitzbewertung für Zwecke der crundsteuer ab r.1.2022StB Prof. Dr. Tina Hubert

um satzsteuerr iche Vereinfach u ngs reger n fü r Konsignationsra gerStB Robert C. prätzler o'---'-"-

PRAXISFALTE

!fas;uns einer geleisteten Zahlung für den Verzicht auf ein ordenflichesKündigungsrecht e -"

WPlStB Dr. Niels Henckel

AKTUEI.L BERATEN

sa mm ela usku nftsers uchen : erforgreiche Ma ß na h m e gegen steuerr ich eVollzugsdefizite? e '-"- rL 6sösrr

Prof Dr: Jens M. Schmi:ttmann

KURZNACHRICHTEN

Nachweis der fast ausschrießrichen betriebrichen Nutzung eines pkw
Zum vertrauensschutz im steuerrecht bei unecht rückwirkendenGesetzgn r qLr\vv rr NEI

Zuschüsse des Arbeitgebers für das sog. 9-Euro-Ticket
Erlasse zur Anwendung des S j. Abs. 2a und Abs.2bGrEStG
Anwendung des $ 6a GrEStc auf die Rusgriederung eines Einzerunter-nehmens zur Neugründung einer fapitatleseltschJft

!11üf1ung einer umsatzgrenze in g 24 Abs. 1 satz 1 ustG durch dasJStG 2020

HERAU5GEBER:

WPlStB Dr. Norbert Lüdenbach

> StuB livefeed
Tagesaktuelle Nachrichten
und mehr
htt ps :/ll ivefeed.nwb.de
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